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3.2.8 Die Risiken eines

„ohne Rechnung“-Vertrages

Kein Geld für den Handwerker

Ist vereinbart, dass Handwerkerleistungen zum Teil

ohne Rechnung erbracht werden, damit der Umsatz

den Steuerbehörden teilweise verheimlicht werden

kann (Schwarzgeldabrede), kann der Handwerker von

dem Auftraggeber weder die vereinbarte Zahlung noch

die Erstattung desWerts der von ihm bereits erbrachten

handwerklichen Leistungen verlangen.

Das OLG Schleswig hat entschieden, dass bei einer

teilweisen Schwarzgeldabrede der geschlossene Ver-

trag insgesamt nichtig ist und dass der Handwerker

auch keinen Wertersatz für die von ihm erbrachten

Bauleistungen verlangen kann (vgl. IBR 2013, 595).

Sachverhalt war folgender: Die klagende Firma führte in

vier neu errichteten Reihenhäusern in Büdelsdorf Elek-

troinstallationsarbeiten durch. Die Firma hatte mit den

Eigentümern der Reihenhäuser vereinbart, dass für die

Arbeiten ein Betrag von 13.800 Euro auf Rechnung und

daneben 5.000 Euro ohne Rechnung gezahlt werden.

Die Eigentümer überwiesen an die Klägerin rund 10.000

Euro und zahlten in bar 2.300 Euro. Die Elektroinstalla-

tionsfirma verlangte nach Abschluss der Arbeiten restli-

chen Lohn in Höhe von rund 6.000 Euro und verklagte

die Eigentümer vor Gericht. Diese wiederum machten

Schadensersatz wegen Mängel der Arbeiten geltend.

Auch wenn nur eine teilweise Schwarzgeldabrede vor-

liegt, ist der gesamte Werkvertrag nichtig, was dazu

führt, dass die klagende Firma keinen weiteren Zah-

Teilweise Schwarz-

geldabrede, Vertrag

insgesamt nichtig

Keine Teilnichtigkeit
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lungsanspruch hat. Die Parteien haben gegen die Vor-

schriften des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarz-

arbeit und illegalen Beschäftigung verstoßen (Schwarz-

ArbG), indem sie vereinbart haben, dass die Werkleis-

tung teilweise ohne Rechnung erbracht wird, damit der

entsprechende Umsatz den Steuerbehörden verheim-

licht werden kann.

Dem Zweck des Gesetzes, die Bekämpfung von

Schwarzarbeit zu intensivieren, ist am besten gedient,

wenn ein Verstoß gegen die Erscheinungsformen der

Schwarzarbeit zu der Gesamtnichtigkeit des Vertrages

führt. Eine Teilnichtigkeit nur der Vereinbarung, keine

Rechnung für einen Teil der Arbeiten zu stellen, würde

nicht die notwendige Abschreckungswirkung entfalten.

Die klagende Firma kann von den beklagten Eigentü-

mern auch keinen Wertersatz für die bereits erbrachten

Leistungen unter dem Gesichtspunkt der „ungerecht-

fertigten Bereicherung“ verlangen. Ein Bereicherungs-

anspruch ist ausgeschlossen, wenn der Leistungser-

bringer durch die Leistung gegen das Gesetz verstoßen

hat.

„Die Zubilligung eines Bereicherungsanspruches würde der Missbil-

ligung der Schwarzarbeit, die der Gesetzgeber durch die verschiede-

nen Tatbestände im Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz zum Aus-

druck gebracht hat, widersprechen. Sie würde der Schwarzarbeit

einen Teil ihres Risikos nehmen, indem der Anbieter trotz des Geset-

zesverstoßes die Hilfe staatlicher Gerichte in Anspruch nehmen

könnte, um eine Gegenleistung durchzusetzen. Der Abschreckungs-

effekt würde so minimiert. Der mögliche Vorteil des Auftraggebers,

der die Vorleistungen des Handwerkers behalten kann, ist kein aus-

reichender Grund, um die Sanktionierung des Gesetzesverstoßes

aufzuheben.“

Zweck des Gesetzes:

Abschreckungs-

wirkung
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Keine Mängelansprüche des Auftragnehmers

So wie der Auftragnehmer keinen Vergütungsanspruch

hat, hat aber auch der Auftraggeber keine Mängel-

ansprüche (vgl. BGH IBR 2013, 210). Hier ging es um

einen Auftragnehmer, der mit einem Helfer in seiner

Freizeit über Wochen die Lkw-Auffahrt des AG neu

gepflastert hatte.

Material und Geräte wurden bauseits gestellt. Die Par-

teien stammten aus dem gleichen Ort und kannten sich

flüchtig. Geld sollte der AN bar „ohne Rechnung“ erhal-

ten. Kurz nach Ende der Arbeiten traten umfangreiche

Mängel auf, die der AN auch mit einem Rüttler nicht

beseitigen konnte. Der AN meint, nur aus Gefälligkeit

und imWege der Nachbarschaftshilfe tätig geworden zu

sein, und verweigert die Zahlung.

Der AN handelte nicht aus reiner Gefälligkeit, weil er

mehrere Wochen in seiner Freizeit umfangreiche Arbei-

ten an der 170 m2 großen Auffahrt erbrachte. Der Ehe-

partner des AG hatte als Zeuge verraten, dass der AN

dafür 1.800 Euro „ohne Rechnung“ erhalten sollte. Die-

ser Vertrag ist insgesamt nach § 134 BGB unwirksam –

nicht nur bezogen auf die Vereinbarung, die nach § 14

UStG obligatorische Rechnung fortzulassen.

Beide Seiten haben gegen § 1 Abs. 2 Nr. 2 SchwarzArbG

verstoßen. Die „Ohne-Rechnung-Abrede“ bereitet eine

Umsatzsteuerhinterziehung vor. Auch dem AG war klar,

dass der AN vom Schwarzgeld keine Steuern abführen

wird. Gewährleistungsansprüche ergeben sich nach

Auffassung des OLG auch nicht aus dem Grundsatz

vonTreu undGlauben (§ 242 BGB), weil so das Schwarz-

arbeitsbekämpfungsgesetz umgangen wird. Das hat der

BGH in den oben genannten Fällen anders gesehen.

Keine

Mängelansprüche
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Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice  
gerne weiter:  
 

Kundenservice 
 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com 

 
 
 
Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 
 

Internet 
  http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5872 

 
 
 

 
 
 
 
 

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com 

Bestellmöglichkeiten 


